
  12.03.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

AUSL 

Rechtssatznummer 

RS0134525 

Entscheidungsdatum 

12.03.2019 

Geschäftszahl 

Bsw26374/18 

Norm 

MRK MRK Art6 II2 

Rechtssatz 

Erfolgte die Bestellung eines Richters bzw einer Richterin in offenkundigem Verstoß gegen das 
innerstaatliche Recht, so begründet dessen bzw deren Mitwirkung an einem Verfahren eine Verletzung 
von Art 6 Abs 1 MRK, da kein „auf Gesetz beruhendes Gericht“ entscheidet. Eine gesonderte Prüfung 
dahingehend, ob die Verstöße gegen die Bestimmungen über den Bestellungsprozess einen Einfluss auf 
die Fairness des Verfahrens hatten, ist nicht erforderlich. 
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